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BEGRÜNDUNG 

1. GEGENSTAND DES VORSCHLAGS 

Dieser Vorschlag betrifft den Beschluss zur Festlegung des Standpunkts, der im Namen der 
Union in dem mit dem umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) zwischen 
Kanada einerseits und der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten andererseits 
eingesetzten Gemischten Ausschuss hinsichtlich der geplanten Annahme eines Beschlusses 
über die Auslegung von Artikel 8.10, Anhang 8-A, Artikel 8.9 Absatz 1 und Artikel 8.39 
Absatz 3 CETA im Einklang mit Artikel 26.1 Absatz 5 Buchstabe e zu vertreten ist. 

2. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

2.1. Das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen Kanada 
einerseits und der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten andererseits 

Das CETA zielt darauf ab, Handel und Investitionen zu liberalisieren und zu erleichtern sowie 
engere Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und Kanada (im Folgenden 
„Vertragsparteien“) zu fördern. Das Abkommen wurde am 30. Oktober 2016 unterzeichnet 
und wird seit dem 21. September 2017 vorläufig angewandt. 

2.2. Der Gemischte CETA-Ausschuss 

Der Gemischte CETA-Ausschuss wurde mit Artikel 26.1 des Abkommens eingesetzt. Der 
Gemischte CETA-Ausschuss ist für alle Fragen zuständig, welche die Handels- und 
Investitionstätigkeit zwischen den Vertragsparteien und die Umsetzung und Anwendung 
dieses Abkommens betreffen. Die Vertragsparteien können den Gemischten CETA-
Ausschuss mit allen Fragen der Durchführung und Auslegung dieses Abkommens und allen 
sonstigen Fragen befassen, welche die Handels- und Investitionstätigkeit zwischen den 
Vertragsparteien betreffen. 

Nach Artikel 26.1 Absatz 5 Buchstabe e des Abkommens kann der Gemischte CETA-
Ausschuss Beschlüsse über die Auslegung der Bestimmungen dieses Abkommens erlassen, 
die für die nach Kapitel acht Abschnitt F (Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen 
Investoren und Staaten) und nach Kapitel neunundzwanzig (Streitbeilegung) eingesetzten 
Gerichte bindend sind.  

Gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Gemischten CETA-Ausschusses und 
der Sonderausschüsse1 kann der Gemischte CETA-Ausschuss zwischen den Sitzungen im 
schriftlichen Verfahren Beschlüsse oder Empfehlungen erlassen, sofern die Vertragsparteien 
des Abkommens einvernehmlich entscheiden. Zu diesem Zweck übermitteln die Ko-
Vorsitzenden im Einklang mit Artikel 7 den Wortlaut des Vorschlags den Mitgliedern des 
Gemischten CETA-Ausschusses, die ihre etwaigen Vorbehalte oder Änderungswünsche 
innerhalb einer vorgegebenen Frist äußern können. Nach Ablauf der Frist werden die 
angenommenen Vorschläge nach Artikel 7 mitgeteilt und ins Protokoll der nächsten Sitzung 
aufgenommen. 

                                                 
1 Geschäftsordnung des Gemischten CETA-Ausschusses, Anhang des Beschlusses 001/2018 des 

Gemischten CETA-Ausschusses vom 26. September 2018 zur Annahme seiner eigenen 
Geschäftsordnung und der Geschäftsordnung der Sonderausschüsse (ABl. L 190 vom 27.7.2018, S. 19), 
abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:190:FULL.  
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2.3. Vorgesehener Akt des Gemischten CETA-Ausschusses 

Der Gemischte CETA-Ausschuss erlässt einen Beschluss über die Auslegung von 
Artikel 8.10, Anhang 8-A, Artikel 8.9 Absatz 1 und Artikel 8.39 Absatz 3 CETA (im 
Folgenden „vorgesehener Akt“). 
Zweck des vorgesehenen Akts ist es, einige weitere Präzisierungen vorzunehmen, 
insbesondere in Bezug auf die Standards für „gerechte und billige Behandlung“ und 
„indirekte Enteignung“ sowie auf Artikel 8.9 Absatz 1 und Artikel 8.39 Absatz 3 CETA.  

Der vorgesehene Akt wird gemäß Artikel 26.3 Absatz 2 des Abkommens für die 
Vertragsparteien bindend. 

3. IM NAMEN DER UNION ZU VERTRETENDER STANDPUNKT 

Der vorgesehene Akt bezieht sich auf die Bestimmungen über faire und billige Behandlung 
sowie indirekte Enteignung, die bereits im CETA und in Abschnitt 6 des dazugehörigen 
Gemeinsamen Auslegungsinstruments festgelegt sind. Mit dem vorgesehenen Akt soll weiter 
präzisiert werden, wie diese Standards angesichts der derzeitigen Lage und insbesondere der 
Klimakrise zu verstehen sind. Der vorgesehene Akt bezieht sich auch auf Artikel 8.9 Absatz 1 
und Artikel 8.39 Absatz 3 CETA. In dem vorgesehenen Akt werden die Bestimmungen 
entsprechend der Absicht der Vertragsparteien präzisiert, ohne das CETA zu ändern. 

Der vorgeschlagene Standpunkt steht im Einklang mit anderen politischen Strategien, 
Vorschriften oder Initiativen der Union.  

Es ist daher angezeigt, den im Namen der Union im Gemischten CETA-Ausschuss zu 
vertretenden Standpunkt zu dem vorgesehenen Akt festzulegen, damit die wirksame 
Durchführung des Abkommens gewährleistet ist. 

4. RECHTSGRUNDLAGE 

4.1. Verfahrensrechtliche Grundlage 

4.1.1. Grundsätze 

Nach Artikel 218 Absatz 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) werden die „Standpunkte, die im Namen der Union in einem durch eine 
Übereinkunft eingesetzten Gremium zu vertreten sind, sofern dieses Gremium 
rechtswirksame Akte, mit Ausnahme von Rechtsakten zur Ergänzung oder Änderung des 
institutionellen Rahmens der betreffenden Übereinkunft, zu erlassen hat“, mit Beschlüssen 
festgelegt. 

Der Begriff „rechtswirksame Akte“ erfasst auch Akte, die kraft völkerrechtlicher Regelungen, 
denen das betreffende Gremium unterliegt, Rechtswirkung entfalten. Darunter fallen auch 
Instrumente, die völkerrechtlich nicht bindend, aber geeignet sind, „den Inhalt der vom 
Unionsgesetzgeber … erlassenen Regelung maßgeblich zu beeinflussen“2. 

4.1.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Der Gemischte CETA-Ausschuss ist ein Gremium, das durch eine Übereinkunft – das CETA 
– eingesetzt wurde. 

                                                 
2 Urteil des Gerichtshofs vom 7. Oktober 2014, Deutschland/Rat, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 

Rn. 61 bis 64.  
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Bei dem Akt, den der Gemischte CETA-Ausschuss annehmen soll, handelt es sich um einen 
rechtswirksamen Akt. Der vorgesehene Akt ist nach Artikel 26.3 Absatz 2 des Abkommens 
für die Vertragsparteien und nach Artikel 26.1 Absatz 5 Buchstabe e für die nach Kapitel acht 
Abschnitt F (Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Investoren und Staaten) und 
nach Kapitel neunundzwanzig (Streitbeilegung) eingesetzten Gerichte bindend.  

Mit dem vorgesehenen Akt wird der institutionelle Rahmen des Abkommens weder ergänzt 
noch geändert. 

Somit ist Artikel 218 Absatz 9 AEUV die verfahrensrechtliche Grundlage für den 
vorgesehenen Beschluss. 

4.2. Materielle Rechtsgrundlage 

4.2.1. Grundsätze 

Die materielle Rechtsgrundlage für einen Beschluss nach Artikel 218 Absatz 9 AEUV hängt 
in erster Linie vom Zweck und Gegenstand des vorgesehenen Aktes ab, zu dem ein im Namen 
der Union zu vertretender Standpunkt festgelegt wird. Liegt dem vorgesehenen Akt ein 
doppelter Zweck oder Gegenstand zugrunde und ist einer davon der wesentliche und der 
andere von untergeordneter Bedeutung, so muss der Beschluss nach Artikel 218 Absatz 9 
AEUV auf eine einzige materielle Rechtsgrundlage gestützt werden, nämlich auf diejenige, 
die der wesentliche oder vorrangige Zweck oder Gegenstand verlangt. 

4.2.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Hauptziel und -inhalt des vorgesehenen Akts betreffen die gemeinsame Handelspolitik. 

Daher ist Artikel 207 AEUV die materielle Rechtsgrundlage für den vorgeschlagenen 
Beschluss. 

4.3. Schlussfolgerung 

Die Rechtsgrundlage für den vorgeschlagenen Beschluss sollte Artikel 207 AEUV in 
Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9 AEUV sein. 

5. VERÖFFENTLICHUNG DES VORGESEHENEN AKTS 

Da der Akt des Gemischten CETA-Ausschusses der Präzisierung gewisser Bestimmungen des 
Abkommens dienen wird, ist es angezeigt, ihn in allen Sprachen anzunehmen, in denen eine 
verbindliche Fassung des Abkommens vorliegt3, und nach seiner Annahme im Amtsblatt der 

Europäischen Union zu veröffentlichen. 

                                                 
3 Gemäß Artikel 30.11 (Verbindlicher Wortlaut) des Abkommens ist das Abkommen in zwei Urschriften 

in bulgarischer, dänischer, deutscher, englischer, estnischer, finnischer, französischer, griechischer, 
italienischer, kroatischer, lettischer, litauischer, maltesischer, niederländischer, polnischer, 
portugiesischer, rumänischer, schwedischer, slowakischer, slowenischer, spanischer, tschechischer und 
ungarischer Sprache abgefasst, wobei alle Fassungen gleichermaßen verbindlich sind. 
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2023/0403 (NLE) 

Vorschlag für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

über den Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union in dem mit dem 
umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) zwischen Kanada einerseits 

und der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten andererseits eingesetzten 
Gemischten CETA-Ausschuss zur Annahme eines Beschlusses über die Auslegung von 

Artikel 8.10, Anhang 8-A, Artikel 8.9 Absatz 1 und Artikel 8.39 Absatz 3 CETA im 
Einklang mit Artikel 26.1 Absatz 5 Buchstabe e CETA zu vertreten ist 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Beschluss (EU) 2017/37 des Rates4 ist die Unterzeichnung – im Namen der 
Europäischen Union – des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens (CETA) 
zwischen Kanada einerseits und der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
andererseits (im Folgenden „Abkommen“) vorgesehen. Das Abkommen wurde am 
30. Oktober 2016 unterzeichnet. 

(2) Der Beschluss (EU) 2017/38 des Rates5 sieht die vorläufige Anwendung von Teilen 
des Abkommens vor. Das Abkommen wird seit dem 21. September 2017 vorläufig 
angewandt. 

(3) Nach Artikel 26.1 Absatz 5 Buchstabe e des Abkommens kann der Gemischte CETA-
Ausschuss Beschlüsse über die Auslegung der Bestimmungen dieses Abkommens 
erlassen, die für die nach Kapitel acht Abschnitt F (Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten zwischen Investoren und Staaten) und nach Kapitel 
neunundzwanzig (Streitbeilegung) eingesetzten Gerichte bindend sind.  

(4) Nach Artikel 26.3 Absatz 2 des Abkommens sind die Beschlüsse des Gemischten 
CETA-Ausschusses für die Vertragsparteien – vorbehaltlich der Erfüllung etwaiger 
interner Anforderungen und des Abschlusses etwaiger interner Verfahren – bindend 
und von ihnen umzusetzen. 

                                                 
4 Beschluss (EU) 2017/37 des Rates vom 28. Oktober 2016 über die Unterzeichnung – im Namen der 

Europäischen Union – des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens (CETA) zwischen 
Kanada einerseits und der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten andererseits (ABl. L 11 vom 
14.1.2017, S. 1). 

5 Beschluss (EU) 2017/38 des Rates vom 28. Oktober 2016 über die vorläufige Anwendung des 
umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens (CETA) zwischen Kanada einerseits und der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten andererseits (ABl. L 11 vom 14.1.2017, S. 1080). 
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(5) Der Gemischte CETA-Ausschuss erlässt im schriftlichen Verfahren einen Beschluss 
über die Auslegung von Artikel 8.10, Anhang 8-A, Artikel 8.9 Absatz 1 und 
Artikel 8.39 Absatz 3 CETA. 

(6) Daher ist es angezeigt, den im Namen der Union im Gemischten CETA-Ausschuss zu 
vertretenden Standpunkt auf der Grundlage des beigefügten Entwurfs eines 
Beschlusses des Gemischten CETA-Ausschusses festzulegen, da durch diesen die 
genannten Artikel präzisiert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union im Gemischten CETA-Ausschuss 
hinsichtlich der Annahme eines Beschlusses über die Auslegung von Artikel 8.10, Anhang 8-
A, Artikel 8.9 Absatz 1 und Artikel 8.39 Absatz 3 CETA im Einklang mit Artikel 26.1 
Absatz 5 Buchstabe e CETA zu vertreten ist, stützt sich auf den diesem Ratsbeschluss 
beigefügten Entwurf eines Beschlusses des Gemischten CETA-Ausschusses. 

Artikel 2 

Der Beschluss des Gemischten CETA-Ausschusses nach Artikel 1 wird nach seiner Annahme 
im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an die Kommission gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident /// Die Präsidentin 
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